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Hermine Gracan, Beamtin,

Muhamed Kobi■, Beamter,

Martin Miletió, Diener.

Prag, den 21.Januar 1943.
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Gulaf

Der Leiter

der Zentralverwaltung

Z.Verw.1

Prag, den 15. April 1942.

Herrn Staatssekretär.

Ich habe die Unterbringung des Instituts für slo=

wakische Forschung durchgeprüft und binzu dem Ergebnis

gekommen, dass sich das ehemalige Japanische Generalkon=

sulat für die Unterbringung eignet. Dementsprechend ha=

be ich mich an den Vertreter des Auswärtigen Amtes, wie

in der Anlage, gewandt. Es fragt sich also nur noch, ob

die Japaner bereit sind, das Haus zu vermieten, wobei im

Einzelnen noch zu prüfen wäre, ob das Reich als Mieter

für das demnächst zu gründende Reichsinstitut - das bis=

her noch nicht existiert - auftreten soll oder die Pro=

tektoratsregierung. Das müsste von der zuständigen Ab=

teilung I, der ich Abschrift dieser Notiz habe zugehen

lassen, geprüft werden.

Das frühere Jugoslawische Generalkonsulat ist an

sich von dem Institut für slowakische Forschung noch

nicht in Anspruch genommen. Es sind nur vorläufig einige

Räume belegt, aber nicht in Benutzung genommen, so dass

1

an und für sich dem Einzug der Kroaten in das General=

konsulat nichts im Wege ständé, wenn man auch auf die

Gefahr hin, dass die Anmietung des Japanischen General=

konsulats nicht gelingt, auf die Inanspruchnahme für
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Zwecke des Instituts für slowakische Forschung verzichten

wollte. Das würde allerdings bedeuten, dass das Institut

bis zu dem Zeitpunkt, wo anderweitige Räume gefunden

sind, noch im Lobkowitz-Palais bleiben müsste.


